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1 Warum ändern sich die Warennummern für Wein? 
 
 
 

Durch die neue EG-Weinmarktorganisation, die im Amtsblatt der EU Nr. L 148 vom 6. Juni 2008 als 
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 veröffentlicht wurde, hat das EU-Weinbezeichnungsrecht 
wesentliche Änderungen erfahren1. 

Die bisherige Klassifizierung der EU-Weine in Qualitätswein und Tafelwein wird aufgehoben. 
Künftig wird zwischen Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit 
geschützter geographischer Angabe (g.g.A.) und Weinen ohne g.U. und g.g.A. unterschieden. Bei 
Weinen ohne g.U. und g.g.A wird außerdem zwischen Rebsortenweinen2 und anderen Weinen 
unterschieden. 

Die Europäische Kommission hat die Änderungen im Weinbezeichnungsrecht in einer Verordnung 
zur Änderungen des Anhangs I der Verordnung über die zolltarifliche und Statistische Nomenklatur 
(Kombinierten Nomenklatur) zum 1. Januar 2010 berücksichtigt. 

Das hat unmittelbaren Einfluss auf die Unterpositionen 2204 10, 2204 21 und 2204 29 (Wein aus 
frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein) und führt dabei auch zur 
massiven Wiederverwendung von Warennummern mit merklich verändertem Inhalt. Nur wenige 
Warennummern verlieren ihre Gültigkeit. Bei der Meldung zur Außenhandelsstatistik ist deshalb 
besondere Sorgfalt erforderlich. 

Im Warenverzeichnis wird künftig auch zwischen in der Gemeinschaft und nicht in der 
Gemeinschaft hergestellten Weinen unterschieden. Die Klassifizierung nach vorhandenem 
Alkoholgehalt ist vereinfacht worden (nur noch drei Klassen). 

 

Im Bundesgesetzblatt vom 3. August 2009 wurde das Fünfte Gesetz zur Änderung des 
Weingesetzes veröffentlicht. Seit dem 1. August 2009 sind die im Zuge der Weinmarktreform 
beschlossenen Änderungen wirksam. 

Im Rahmen der Änderungen des Weingesetzes wurden im Wesentlichen folgende Änderungen 
vorgenommen: 

− Einstufung der Qualitätsweine und Prädikatsweine bestimmter Anbaugebiete als Weine mit 
geschützter Ursprungsbezeichnung und die Einstufung der Landweine als Weine mit 
geschützter geografischer Angabe. 

− Ersetzung des entfallenen Begriffs Tafelwein durch den Begriff Wein oder Landwein oder durch 
beide Begriffe. 

Für die Einreihung in das Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik sind jedoch nicht die 
Begriffe (z. B. Qualitätswein, Landwein, Wein mit/ohne Rebsorten- oder Jahrgangsangabe) 
maßgebend, sondern allein die (geschützte oder ungeschützte) Herkunft (Vorhandensein/Fehlen 
einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe). Weine 
ohne geschützte Herkunft werden unterschieden in Rebsortenweine und andere Weine. 

                                                           
1 Siehe auch Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 DES RATES vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO). 
 
2 Siehe Zusätzliche Anmerkung 6 zu Kapitel 22 des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatisitk, Ausgabe 2010 
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2 Einführung in die Abschnitte 3 bis 6 
 
 

2.1 Abschnitte 3 und 4 (Klassifizierungsmerkmale und Änderungen) 
Die zum 1. Januar 2010 im WA in Kraft tretenden Änderungen der Unterposition für Wein werden im 
Abschnitt 3 hinsichtlich der Klassifizierungsmerkmale und im Abschnitt 4 hinsichtlich Änderungen 
der Warennummern (einschließlich der Wiederverwendung von Warennummern mit geändertem 
Inhalt) übersichtlich dargestellt. Eine Gegenüberstellung der Warennummern 2009/2010 findet 
sich im Anhang 1. 

 

 

2.2 Abschnitt 5 (Anmeldung von Wein zur AHSt) 
Zur Unterstützung der Aktualisierung der Einreihung von bereits bis 2009 angemeldeten Waren für 
20010 werden im Abschnitt 5 die Beziehungen der Warennummern aus dem Jahr 2009 zu den 
entsprechenden Warennummern 2010 mit ausführlicher Warenbezeichnung für die alten und 
neuen Warennummern dargestellt. 

Dem Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 114/2009 vom 6. Februar 2009 ist zu entnehmen, dass 
Bezugnahmen auf Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung und Weine mit geschützter 
geografischer Angabe als Bezugnahmen auf Qualitätsweine b. A. bzw. auf Weine mit geografischer 
Angabe zu verstehen sind. 

In der Gegenüberstellung der alten und neuen Warennummern ist deshalb davon ausgegangen 
worden, dass es sich bei den bisherigen QbA-Weinen in der Regel um Weine mit g.U. handelt. 
Gemäß dem Weingesetz sind Qualitätsweine Weine mit der Bezeichnung Qualitätswein … mit 
Ursprung in einem der bestimmten Anbaugebiete (b. A.), dessen Name … als 
Ursprungsbezeichnung geschützt ist.

Landwein ist demnach ein Wein aus einem Landweingebiet, dessen Name … als geografische 
Angabe geschützt ist, 

 

 

2.3 Abschnitt 6 (Inhalte der wiederverwendeten Warennummern) 
Im Abschnitt 6 werden die Inhalte der Warennummern aus dem Jahr 2009 zur Verdeutlichung der 
zum Teil gravierenden Unterschiede den Inhalten der im Jahr 2010 mit verändertem Inhalt 
wiederverwendeten Warennummern gegenübergestellt. 

 

 

2.4 Anhänge 
Anhang 2 zeigt die Fassung 2010 des Kapitels 22. Anhang 3 enthält eine Liste der 2010 gültigen 
Warennummern in den Unterpositionen 2204 10, 2204 21 und 2204 29 mit selbsterläuternden 
Texten. 
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3 Klassifizierungsmerkmale für Wein ab dem 1. Januar 2010 
Die Warenummern in den Unterpositionen 2204 10, 2204 21 und 2204 29 haben folgende Struktur: 
 

Weinart:  
 
- Schaumweine (2204 10) und  
- stille Weine und Perlwein (2204 21 und 2204 29) 

unverändert 

  

Gebindegrößen (nur bei den stillen Weinen):  
 
- bis 2 Liter (2204 21) und  
- mehr als 2 Liter (2204 29); 

unverändert 

  

Unterscheidung zwischen Perlwein und stillen Weinen: 
 
- (Perlwein), (2204 21 06 bis 2204 2109 und 2204 29 10),  
- stille Weine (2204 21 11 bis 2204 21 98 und 2204 29 11 bis 2204 29 98 

unverändert 

  

Ursprung in Bezug auf die Gemeinschaft (nur für stille Weine): 
 
- Weine, in der Gemeinschaft erzeugt (2204 21 11 bis 2204 21 92 und 
  2204 29 11 bis    2204 29 92) 
- Weine, nicht in der Gemeinschaft erzeugt (2204 21 93 bis 2204 21 98 und 
   2204 29 93    bis 2204 29 98 

neu 

  

Vorhandener Alkohohlgehalt (nur für in der Gemeinschaft erzeugte stille Weine): 
 
- von 15 %vol oder weniger (2204 21 11 bis 2204 21 84 und 2204 29 11 bis 
  2204 29 84), 
- von mehr als 15 %vol bis 22 %vol (2204 21 85 bis 2204 21 91 und 2204 29 85 
  bis 2204 29 91) 
- mehr als 22 %vol. (2204 21 92 und 2204 29 92) 

geändert 

  

Herkunft: 

 
- Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U)  
- Weine mit geschützter geographischer Angabe (g.g.A.) 
- Weine ohne geschützte Herkunft  

neu 

  

Rebsortenweine und andere Weine (nur bei Weinen ohne geschützte Herkunft) 
 
- Rebsortenweine 
- andere Weine als Rebsortenweine  

neu 

  

Unterscheidung in: 

 
- Weißwein 
- anderer Wein als Weißwein 

 

unverändert 

Unterscheidung nach Anbaugebieten 
( z. B. Bordeaux, Mosel, Pfalz) 
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4 Übersicht über die Änderungen 
 

Von den Änderungen bleiben 2010 nur die Warennummern 2204 10 11, 2210 91 und 2204 29 10 aus 
dem Jahr 2009 unberührt. Von den 86 Warennummern aus dem Jahr 2009 werden 73 Warennummern 
2010 sogar mit verändertem Inhalt wiederverwendet, weil wegen der tiefen Gliederung der Positionen 
2204 21 und 2204 29 für die Anpassung an die neuen Weinmarktorganisationen nicht genug noch 
nicht genutzte Warennummern zur Verfügung stehen. 

 

Obwohl insgesamt 86 Warennummern aus dem Jahr 2009 von den Änderungen betroffen sind, 
verlieren lediglich 13 Warennummern ihre Gültigkeit: 

2204 10 19 
2204 10 99 
2204 21 10 
2204 21 99 

2204 29 62 
2204 29 64 
2204 29 65 
2204 29 71 

2204 29 72 
2204 29 75 
2204 29 77 
2204 29 78 

2204 29 99 

 

Nur 20 Warennummern sind neu: 

2204 10 93 
2204 10 94 
2204 10 96 
2204 10 98 
2204 21 06 

2204 21 07 
2204 21 08 
2204 21 09 
2204 21 86 
2204 21 90 

2204 21 93 
2204 21 97 
2204 29 79 
2204 29 80 
2204 29 81 

2204 29 85 
2204 29 86 
2204 29 90 
2204 29 93 
2204 29 97 

 
 
 
 
22 Warennummern aus dem Jahr 2009 werden 2010 mit völlig anderem bzw. stark verändertem 
Inhalt wiederverwendet (siehe auch Abschnitt 5 „Wiederverwendung von Warennummern aus dem 
Jahr 2009). 

 
In den nachstehenden 14 Fällen haben die Warennummern einen völlig veränderten Inhalt, so 
dass Waren, die bisher unter dieser Warennummer gemeldet wurden, in jedem Fall neu 
eingereiht (verschlüsselt) werden müssen:  
 

2204 21 81 
2204 21 82 
2204 21 83 
2204 21 84 

2204 21 85
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 95

2204 21 96
2204 29 82
2204 29 91
2204 29 92

2204 29 95
2204 29 96

In den nachstehenden 8 Fällen bleibt zwar für einen Teil der Waren die Warennummer 
unverändert. Die übrigen müssen ebenfalls neu eingereiht werden. 

2204 21 79 
2204 21 80 

2204 21 94
2204 21 98

2204 29 83
2204 29 84

2204 29 94
2204 29 98

In beiden Fällen ist sorgfältig zu prüfen ob 2010 die richtigen Inhalte gemeldet werden. 
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51 Warennummern werden mit erweiterter Tragweite wiederverwendet. Unter der Voraussetzung, 
dass es sich um Weine mit geschützter Ursprungsbezeichnung handelt, dürfen die nachstehend 
genannten Warennummern auch 2010 weiterhin bei der Meldung verwendet werden:  

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete (QbA) mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 13 %vol oder weniger (ausgenommen Schaumwein und Perlwein): 

2204 21 11 
2204 21 12 
2204 21 13 
2204 21 17 
2204 21 18 
2204 21 19 
2204 21 22 
2204 21 23 
2204 21 24 

2204 21 26 
2204 21 27 
2204 21 28 
2204 21 32 
2204 21 34 
2204 21 36 
2204 21 37 
2204 21 38 
2204 21 42 

2204 21 43 
2204 21 44 
2204 21 46 
2204 21 47 
2204 21 48 
2204 21 62 
2204 21 66 
2204 21 67 
2204 21 68 

2204 21 69 
2204 21 71 
2204 21 74 
2204 21 76 
2204 21 77 
2204 21 78 

 

2204 29 11 
2204 29 12 
2204 29 13 

2204 29 17 
2204 29 18 
2204 29 42 

2204 29 43 
2204 29 44 
2204 29 46 

2204 29 47 
2204 29 48 
2204 29 58 

Weine mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 18 %vol 
(ausgenommen Schaumwein und Perlwein): 

2204 21 87 
2204 21 88 

2204 21 89
2204 29 87

2204 29 88
2204 29 89

 

 

 

Außerdem zu beachten: 

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
13 %vol bis 15 %vol müssen – vorausgesetzt, es handelt sich um Weine mit g.U. - künftig nach 
Anbaugebieten differenziert angemeldet werden: 

2204 21 82 2204 21 83 2204 29 78 2204 29 82 

Auch hier sollte in jedem Fall sorgfältig geprüft werden, ob die 2010 geforderten Inhalte gemeldet 
werden, da die Warennummern mit völlig anderem bzw. stark verändertem Inhalt wiederverwendet 
werden (s. o.). 
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5 Was ist bei der Anmeldung von Wein ab dem 1. Januar 2010 
bezüglich der Änderungen der Warennummern im Einzelnen 
zu beachten? 
 
 

5.1 Allgemeines 
 
Dieser Abschnitt enthält wichtige Hinweise auf die Änderungen des WA hinsichtlich der 
Unterpositionen, Gruppen von Warennummern und einzelnen Warennummern.  
 
Sowohl den Warennummern aus dem Jahr 2009 als auch den Warennummern aus dem Jahr 2010 
sind ausführliche Warenbezeichnungen (sogenannte selbsterläuternde Texte) beigefügt, die die 
Einreihung in die neuen Warennummern erleichtern sollen. 
 
In jedem Unterabschnitt sind zuerst die Warennummern aus dem Jahr 2009 angeführt. Die  
Warenbezeichnungen für das Jahr 2009 sind kursiv geschrieben. 
 
Zu jeder Warennummer oder Gruppe von Warennummern aus dem Jahr 2009 gibt es Hinweise auf 
die mögliche Einreihung in die Warennummern 2010. 
 
Jede Anführung der Bezeichnung „Wein“ bezieht sich auf Wein aus frischen Weintrauben, 
einschließlich mit Alkohol angereicherten Wein und Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz 
von Alkohol verhindert oder unterbrochen worden ist (Warennummern 2204 21 10 bis 2204 29 98 
im Jahr 2009; Warennummern 2204 21 10 bis 2204 29 98 im Jahr 2010). 
 
Jede Anführung von „Perlwein“ bezieht sich auf Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol 
angereicherter Wein, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, durch besondere Haltevorrichtungen 
befestigt; Wein in anderen Umschließungen und mit einem auf gelöstes Kohlendioxid 
zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer 
Temperatur von 20°C (ausg. Schaumwein). 
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5.2 Unterposition 2204 10 (Schaumwein) 
Die Unterscheidung nach Alkoholgehalt entfällt. 
 
Die Warennummern 2204 10 11 und 2204 10 91 (Champagner bzw. Asti Spumante) 

Champagner und Asti Spumante gelten als Schaumweine mit g.U. Trotz der Strukturänderung 
bleiben die Warennummern inhaltlich unverändert und werden deshalb in der Gegenüberstellung 
nicht aufgeführt. 
 
Warennummern 2204 10 19 und 2204 10 99 (Schaumwein (ausg. Champagner und 
AstiSpumante)): 

Diese Schaumweine sind nach Beschaffenheit in folgende Warennummern einzureihen: 

2204 10 93 Schaumwein mit g.U. (ausg. Champagner und AstiSpumante) 
2204 10 94 Schaumwein mit g.g.A. 
2204 10 96 Rebsortenschaumwein ohne g.U. und g.g.A. 
2204 10 98 Schaumwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenschaumwein)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Unterposition 2204 21 
 
5.3.1 Warennummer 2204 21 10 

Wein, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, durch besondere Haltevorrichtungen befestigt, mit 
einem Inhalt von 2 l oder weniger; Wein in anderen Umschließungen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder 
mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20°C (ausg. Schaumwein) 
(im weiteren "Perlwein" genannt) 
 
Weine der Warennummer 2204 21 10 sind nach Beschaffenheit einzureihen in: 

2204 21 06 Perlweine mit g.U., in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger 
2204 21 07 Perlweine mit g.g.A., in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger 
2204 21 08   Perlweine der Unterkategorie Rebsortenweine ohne g.U. und ohne g.g.A.,

in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger 
2204 21 09 Perlweine ohne g.U. und ohne g.g.A. (ausg. Weine der Unterkategorie 

Rebsortenweine)  in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger 
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5.3.2 Warennummern 2204 21 11 bis 2204 21 85 

(Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 15 %vol oder weniger, ausgenommen Schaumwein und Perlwein) 

Es wird künftig zwischen in der Gemeinschaft hergestellten und nicht in der Gemeinschaft 
hergestellten Weinen unterschieden. 

Es wird nach Weinen mit g.U., g.g.A., Rebsortenweinen ohne g.U. und g.g.A. und anderen Weinen 
unterschieden. 

Auf die Unterscheidung zwischen einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13 %vol oder weniger und 
mehr als 13 %vol bis 15 % vol wird verzichtet. 

Im Einzelnen ist dabei folgendes zu beachten: 

Weine der Warennummern 2204 21 11 bis 2204 21 78 (Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
13 %vol oder weniger, ausgenommen Schaumwein und Perlwein) 

können als in der Gemeinschaft erzeugte Weine mit g.U und einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
15 %vol oder weniger (ausgenommen Schaumweine und Perlweine) weiterhin unter diesen 
Warennummern zur AHSt angemeldet werden: 

2204 21 11  Weißweine aus dem Elsass ... 
2204 21 12 Weiße Bordeauxweine ... 
2204 21 13 Weiße Burgunderwein ... 
2204 21 17 Weißweine aus dem Val de Loire... 
2204 21 18 Weiße Moselweine ... 
2204 21 19 Weiße Pfalzweine ... 
2204 21 22 Weiße Rheinhessenweine ... 
2204 21 23 Weine aus Tokaj (Tokajer) ... 
2204 21 24 Weißweine aus Lazio ... 
2204 21 26 Weißweine aus der Toskana ... 
2204 21 27 Weißweine aus Trentino (Trentin), Alto Adige (Südtirol) und Friuli ... 
2204 21 28 Weißweine aus Veneto ... 
2204 21 32 Weißer Vinjo Verde ... 
2204 21 34 Weißweine aus Penedés ... 
2204 21 36 Weißweine aus Rioja... 
2204 21 37 Weißwein aus Valencia... 
2204 21 38 Weißweine mit g.U. (ausg. Weine der Warennummern 2204 21 11 bis 2204 21 37) ... 
 
2204 21 42 Bordeauxweine (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 43 Burgunderweine (ausgenommen Weißwein , Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 44 Beaujolais (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine)  ... 
2204 21 46 Wein der Côte-du-Rhone (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 47 Wein aus Languedoc-Roussilon (ausg. Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 48 Weine aus dem Val de Loire (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) 
2204 21 62 Wein aus dem Piemont (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 66 Wein aus der Toskana (ausgenommen Weißwein,Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 67 Wein aus Trentino und Alto Adige und Friuli (ausg. Weißwein, Schaumw. und Perlw.) . 
2204 21 68 Wein aus Veneto (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 69 Wein aus Dao, Bairrada und Douro (ausg. Weißwein, Schaumweine und Perlweine) 
2204 21 71 Wein aus Navarra (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine)  ... 
2204 21 74 Wein aus Penedés (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 76 Weine aus Rioja aus dem Elsass (ausg. Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 77 Wein aus Valdepenas (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine)  ... 
2204 21 78 Wein mit g.U. (ausgenommen Weine der Warennummern 2204 21 42 bis 2204 21 77, 

Weißweine, Schaumweine und Perlweine) … 
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Weine der Warennummer 2204 21 79 (Weißwein, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13 %vol oder weniger (ausg. Schaumwein 
und Perlwein sowie Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete)) 
 
sind nach Beschaffenheit in folgende Warennummern einzureihen: 
 
2204 21 79 (Weißwein mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von 15 %vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger (ausgenommen Schaumwein und Perlwein)) 

2204 21 81 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen, mit einem 
Inhalt von 2l oder weniger, (ausg. Schaumwein und Perlwein)) 

2204 21 83 Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

 
2204 21 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 97 (Weißwein ohne g.U. oder g.g.A (ausgenommen Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumwein und Perlwein)) 

 
Weine der Warennummer 2204 21 80 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13% vol oder weniger(ausg. Schaumwein, 
Perlwein, Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 
 
sind nach Beschaffenheit in folgende Warennummern einzureihen: 
 
2204 21 80 (Weine mit g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 21 82 (Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 84 (Weine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder 
weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein 
und Perlwein) 

 
2204 21 94 (Weine mit g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlw.) 
2204 21 96 (Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 

erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine 
und Perlweine) 

2204 21 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumweine und Perlweine) 
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Weine der Warennummer 2204 21 81 (Qualitätsweißweine aus Tokaj "z.B. Aszu, Szamorodni, 
Máslás, Fordítás", in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13 %vol bis 15 %vol) 
werden  in folgende Warennummer eingereiht: 
 

2204 21 23 (Weißwein mit g.U. aus Tokaj, "z.B. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder 
weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine 
und Perlweine)  

 
Weine der Warennummer 2204 21 82 (Qualitätsweißweine bestimmter Anbaugebiete, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
mehr als 13% vol bis 15% vol (ausg. Weine aus Tokaj sowie Schaumwein und Perlwein)  
 
werden als in der Gemeinschaft erzeugte Weine mit g.U und einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
15 %vol oder weniger (ausgenommen Schaumweine und Perlweine) entsprechend der geschützten 
Ursprungsregion in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 21 11  Weißweine aus dem Elsass ... 
2204 21 12 Weiße Bordeauxweine ... 
2204 21 13 Weiße Burgunderwein ... 
2204 21 17 Weißweine aus dem Val de Loire... 
2204 21 18 Weiße Moselweine ... 
2204 21 19 Weiße Pfalzweine ... 
2204 21 22 Weiße Rheinhessenweine ... 
2204 21 24 Weißweine aus Lazio ... 
2204 21 26 Weißweine aus der Toskana ... 
2204 21 27 Weißweine aus Trentino (Trentin), Alto Adige (Südtirol) und Friuli ... 
2204 21 28 Weißweine aus Veneto ... 
2204 21 32 Weißer Vinjo Verde ... 
2204 21 34 Weißweine aus Penedés ... 
2204 21 36 Weißweine aus Rioja... 
2204 21 37 Weißwein aus Valencia... 
2204 21 38 Weißweine mit g.U. (ausg. Weine der Warennummern 2204 21 11 bis 2204 21 37) ... 
 
Weine der Warennummer 2204 21 83 (Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt vol mehr als 13 % 
vol bis 15% vol (ausg. Schaumwein, Perlwein und allgemein Weißwein))  
 
werden als in der Gemeinschaft erzeugte Weine mit g.U und einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
15 %vol oder weniger (ausgenommen Schaumweine und Perlweine) entsprechend der geschützten 
Ursprungsregion in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 21 42 Bordeauxweine (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 43 Burgunderweine (ausgenommen Weißwein , Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 44 Beaujolais (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine)  ... 
2204 21 46 Wein der Côte-du-Rhone (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 47 Wein aus Languedoc-Roussilon (ausg. Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 48 Weine aus dem Val de Loire (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) 
2204 21 62 Wein aus dem Piemont (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 66 Wein aus der Toskana (ausgenommen Weißwein,Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 67 Wein aus Trentino und Alto Adige und Friuli (ausg. Weißwein, Schaumw. und Perlw.) . 
2204 21 68 Wein aus Veneto (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 69 Wein aus Dao, Bairrada und Douro (ausg. Weißwein, Schaumweine und Perlweine) 
2204 21 71 Wein aus Navarra (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine)  ... 
2204 21 74 Wein aus Penedés (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 76 Weine aus Rioja aus dem Elsass (ausg. Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 21 77 Wein aus Valdepenas (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine)  ... 
2204 21 78 Wein mit g.U. (ausgenommen Weine der Warennummern 2204 21 42 bis 2204 21 77, 

Weißweine, Schaumweine und Perlweine) … 
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Weine der Warennummer 2204 21 84 (Weißwein (ausg. Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete), 
in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 13 %vol bis 15 % vol (ausg. Schaumwein und Perlwein)) 
 
sind nach Beschaffenheit in folgende Warennummern einzureihen: 
 
 
2204 21 79 (Weißwein mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von 15 %vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger (ausgenommen Schaumwein und Perlwein)) 

2204 21 81 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen, mit einem 
Inhalt von 2l oder weniger, (ausg. Schaumwein und Perlwein)) 

2204 21 83 Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

 
2204 21 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 97 (Weißwein ohne g.U. oder g.g.A (ausgenommen Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumwein und Perlwein)) 

 
 
 
 
Weine der Warennummer 2204 21 85 (Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2  oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% vol (ausg. Schaumwein, 
Perlwein, Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein))  
 
sind nach Beschaffenheit in folgende Warennummern einzureihen: 
 
2204 21 80 (Weine mit g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

 2204 21 82 (Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 84 (Weine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder 
weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein 
und Perlw.)) 

 
2204 21 94 (Weine mit g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 

Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlw.) 
2204 21 96 (Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 

erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine 
und Perlweine)) 

2204 21 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumweine und Perlweine)) 
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5.3.3 Warennummern 2204 21 87 bis 2204 21 98 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 

2 l oder weniger und einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol (ausg. 
Schaumwein und Perlwein)) 
 

Es wird künftig zwischen in der Gemeinschaft hergestellten und nicht in der Gemeinschaft 
hergestellten Weinen unterschieden. 

Es wird nach Weinen mit g.U.oder g.g.A., Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. und anderen 
Weinen unterschieden. 

Auf die Unterscheidung zwischen einem vorhandene Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol  bis 
18 %vol und mehr als 18 %vol bis 22 % vol wird verzichtet. 

 

Im Einzelnen ist dabei folgendes zu beachten: 

 
Weine der Warennummer 2204 21 87 (Marsala, in Behältnissen mit einem Inhalt von  2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis 18 % vol) 
verbleiben als Weine mit g.U. oder g.g.A., in der Warennummer 

2204 21 87 (Marsala mit g.U. oder g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und Perlweine). 

 

Weine der Warennummer 2204 21 88 (Samos und Muskat de Limnos, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis 
18 %vol) 

 verbleiben als Weine mit g.U. oder g.g.A., in der Warennummer 

2204 21 88 (Samos und Muskat de Limnos, mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol (ausg. Schaumweine u. Perlweine) 

 

Weine der Warennummer 2204 21 89 (Port in Behältnissen mit einem Inhalt von  2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis 18 % vol) 

verbleiben als Weine mit g.U. oder g.g.A., in der Warennummer 

2204 21 89 (Port mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und Perlweine). 

 

Weine der Warennummer 2204 21 91 (Madeira und Moscatel de Setubal), in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis 18 % 
vol) 
werden als Weine mit g.U. oder g.g.A., in nachstehend genannte Warennummer eingereiht: 

2204 21 85  (Madeira und Moscatel de Setubal) mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und 
Perlweine). 
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Weine der Warennummer 2204 21 92 (Sherry in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis 18 % vol) 

werden als Weine mit g.U. oder g.g.A., in nachstehend genannte Warennummer eingereiht: 

2204 21 86 (Sherry mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und Perlweine)). 

 

Weine der Warennummer 2204 21 94 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol (ausg. Schaumwein, 
Perlwein sowie Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Port, Madeira, Moscatel de Setubal und Sherry) 
werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 

2204 21 90 (Weine mit g.U. oder g.g.A. (ausg., Madeira, Moscatel de Setubal, Sherry, Marsala, 
Samos, Moscat de Limnos und Port), mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% 
vol bis 22 % vol in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger und (ausg. Schaumweine u. Perlweine)). 

2204 21 91 (Weine ohne g.U. oder g.g.A., mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol bis 
22 % vol in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und (ausg. Schaumweine u. Perlweine)). 

2204 21 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und 
Perlwein)) 

2204 21 94 (Wein (ausg. Weißwein) mit g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und 
Perlwein)) 

2204 21 96 (Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine 
und Perlweine)) 

2204 21 97 (Weißwein ohne g.U. oder g.g.A (ausgenommen Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumwein und Perlwein)) 

2204 21 98  (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumweine und Perlweine)) 

 

Weine der Warennummer 2204 21 95 (Portwein in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18 % vol bis 22 % vol) 

werden als Weine mit g.U. oder g.g.A., in die folgende Warennummer eingereiht: 

2204 21 89 (Porwein mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 



Statistisches Bundesamt, Auswirkungen der neuen Weinmarktordnung auf das WA 2010 17 
 

Weine der Warennummer 2204 21 96 (Madeira, Sherry und Moscatel de Setubal in Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2 loder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18 % vol bis 
22 % vol) 

werden als Weine mit g.U. oder g.g.A., in die folgende Warennummer eingereiht: 

2204 21 85 (Madeira und Moscatel de Setubal mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und 
Perlweine) 

2204 21 86 (Sherry mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine 
und Perlweine) 

 

Weine der Warennummer 2204 21 98 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als  18% vol bis 22% vol (ausg. Port, Madeira, 
Sherry und Moscatel de Setubal)) 

werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 

2204 21 87 (Marsala mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und Perlweine). 

2204 21 88 (Samos und Muskat de Limnos mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt,  in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und 
Perlweine). 

2204 21 90 (Weine mit g.U. oder g.g.A. (ausg., Madeira, Moscatel de Setubal, Sherry, Marsala, 
Samos, Moscat de Limnos und Port), , in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol bis 22 %vol, in der 
Gemeinschaft erzeugt (ausg. Schaumweine u. Perlweine)). 

2204 21 91 (Weine ohne g.U. oder g.g.A., , in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol bis 22 % vol, in der Gemeinschaft 
erzeugt (ausg. Schaumweine u. Perlweine)). 

 

2204 21 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und 
Perlwein)) 

2204 21 94 (Wein (ausg. Weißwein) mit g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und 
Perlwein)) 

2204 21 96 (Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine 
und Perlweine) 

2204 21 97 (Weißwein ohne g.U. oder g.g.A (ausgenommen Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumwein und Perlwein)) 

2204 21 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumweine und Perlweine) 
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5.3.4 Warennummer 2204 21 99 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22 %vol (ausgenommen Schaumwein und 
Perlwein)) 

 

Die Weine sind nach Beschaffenheit in folgende Warennummern einzureihen:  

 

2204 21 92 (Weine mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22 %vol, in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumweine und Perlweine)), 

2204 21 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und 
Perlwein)) 

 

2204 21 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und 
Perlwein)) 

2204 21 94 (Wein (ausg. Weißwein) mit g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 21 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und 
Perlwein)) 

2204 21 96 (Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine 
und Perlweine) 

2204 21 97 (Weißwein ohne g.U. oder g.g.A (ausgenommen Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumwein und Perlwein)) 

2204 21 98  (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumweine und Perlweine) 
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5.4 Unterposition 2204 29 
 
5.4.1 Warennummer 2204 29 10 

 

(Wein, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, durch besondere Haltevorrichtungen befestigt, mit 
einem Inhalt von mehr als 2 l; Wein in anderen Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2 l 
und mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, 
jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20°C (ausg. Schaumwein) 
"Perlwein") 

Die Warennummer 2204 29 10 bleibt unverändert. 

 

5.4.2 Warennummern 2204 29 11 bis 2204 29 84 

(Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15 %vol oder weniger (ausgenommen Schaumwein und Perlwein)) 

Es wird zwischen in der Gemeinschaft hergestellten und nicht  in der Gemeinschaft hergestellten 
Weinen unterschieden. 

Es wird nach Weinen mit g.U., oder g.g.A., Rebsortenweinen ohne g.U. und g.g.A. und anderen 
Weinen unterschieden. 

Auf die Unterscheidung zwischen einem vorhandene Alkoholgehalt von 13 %vol oder weniger und 
13 %vol bis 15 % vol wird verzichtet. 

Im Einzelnen ist dabei folgendes zu beachten: 

Weine der Warennummern 2204 29 11 bis 2204 29 58 (Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
13 %vol oder weniger, (ausgenommen Schaumwein und Perlwein) 

können als in der Gemeinschaft erzeugte Weine mit g.U. und einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15 %vol oder weniger weiterhin unter diesen Warennummern zur AHSt angemeldet werden: 

2204 29 11 Weine aus Tokaj (Tokajer) ... 
2204 29 12 Weiße Bordeauxweine ... 
2204 29 13 Weiße Burgunderwein ... 
2204 29 17 Weißweine aus dem Val de Loire... 
2204 21 18 Weißweine mit g.U. (ausg. Weine der Warennummern 2204 29 11 bis 2204 21 17) ... 

 

2204 29 42 Bordeauxweine (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 29 43 Burgunderweine (ausgenommen Weißwein , Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 29 44 Beaujolais (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine)  ... 
2204 29 46 Wein der Côte-du-Rhone (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 29 47 Wein aus Languedoc-Roussilon (ausg. Weißwein, Schaumweine und Perlweine) ... 
2204 29 48 Weine aus dem Val de Loire (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine) 
2204 29 58 Wein mit g.U. (ausgenommen Weine der Warennummern 2204 29 42 bis 2204 29 48, 

Weißweine, Schaumweine und Perlweine) … 
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Weine der Warennummern 2204 29 62 und 2204 29 64 (Weißweine aus Sicilia "Sizilien" und 
Veneto, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von  13% vol oder weniger (ausg. Schaumwein, Perlwein sowie Qualitätsweine bestimmter 
Anbaugebiete) 

werden in die folgende Warennummer eingereiht: 

2204 29 79 (Weißwein mit g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine))  

 

Weine der Warennummern 2204 29 65 (Weißwein, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13% vol oder weniger (ausg. Schaumwein, Perlwein, 
Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete sowie Weine aus Sizilien und Veneto)) 

werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 29 79 (Weißwein mit g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 81 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 83 (Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine.), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine )) 

2204 29 93 (Weißwein, mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen 
mit einem Inhalt mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 97 (Weißwein ohne g.U. oder g.g.A (ausg. Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

 

Weine der Warennummern 2204 29 71 und 2204 29 72 (Weine aus Puglia "Apulien" und Weine aus 
Sicilia "Sizilien", in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von  13% vol oder weniger (ausg. Schaumwein, Perlwein, Qualitätsweine bestimmter 
Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 
werden in die folgende Warennummer eingereiht: 
 
2204 29 80 (Weine mit g.g.A.(ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 
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Weine der Warennummern 2204 29 75 (Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 13% vol oder weniger(ausg. Schaumwein, Perlwein, Weine 
aus Apulien und Sizilien sowie Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 
werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 29 80  (Weine mit g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)] 

2204 29 82 (Rebsortenweine ohne g.U und g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 84 (Weine ohne g.U und g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine u. Perlweine)) 

2204 29 94 (Weine mit g.U. oder mit g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 96 (Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine) nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. 
Schaumweine und Perlweine)) 

 
Weine der Warennummer 2204 29 77 (Qualitätsweißweine aus Tokaj "z.B. Aszu, Szamorodni, Máslás, 
Fordítás", in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als  13% vol bis 15% vol) 
werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 29 11 (Weißwein aus der Tokaj (Tokajer) mit g.U., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol od. weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

 
Weine der Warenummer 2204 29 78 (Qualitätsweißweine bestimmter Anbaugebiete, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 
15% vol (ausg. Wein aus Tokaj sowie Schaumwein und Perlwein) 
werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 29 12 (Weißwein aus Bordeaux mit g.U. in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

 2204 29 13 (Weißwein aus Burgund mit g.U. in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 17 (Weißwein aus dem Val de Loire mit g.U. in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 18 (Weißwein mit g.U. (ausgenommen Wein aus Tokaj, Bordeaux, Burgund, und Val de 
Loire) in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol 
oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 
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Weine der Warenummer 2204 29 82 (Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol 
bis 15% vol (ausg. Schaumwein, Perlwein und allgemein Weißwein)) 
werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 29 42 (Weine aus Bordeaux mit g.U. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, , mit 

einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 43 (Weine aus Burgund mit g.U. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als  2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 44 Weine aus Beaujolais mit g.U. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine))  

2204 29 46  (Weine aus der Côtes-du-Rhône mit g.U (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 47  (Weine aus Languedoc-Roussilon mit g.U. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 48  (Weine aus dem Val de Loire mit g.U. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 58 (Weine (ausg. Weißweine) mit g.U. (ausg. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Côtes du 
Rhône, Languedoc-Roussilon, Val de Loire) in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol od. weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2 l  (ausg. Schaumwein und Perlwein)) 

 
Weine der Warennummer 2204 29 83 (Weißwein in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% vol (ausg. Qualitätsweine 
bestimmter Anbaugebiete) 
werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 29 79 (Weißwein mit g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 81 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 83 (Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine.), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine )) 

2204 29 93 (Weißwein, mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen 
mit einem Inhalt mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 97 (Weißwein ohne g.U. oder g.g.A (ausg. Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 
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Weine der Warenummer 2204 29 84 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, 
Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete und allgemein Weißwein) 
werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 
 
2204 29 80  Weine mit g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 

vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 82 (Rebsortenweine ohne g.U und g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 84 (Weine ohne g.U und g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine u. Perlweine)) 

2204 29 94 (Weine mit g.U. oder mit g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 96 (Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine) nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. 
Schaumweine und Perlweine)) 

 
 

5.4.3 Warennummern 2204 29 87 bis 2204 29 98 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l und einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol (ausg. 
Schaumwein und Perlwein)) 

Es wird künftig zwischen in der Gemeinschaft hergestellten und nicht in der Gemeinschaft 
hergestellten Weinen unterschieden. 

Es wird nach Weinen mit g.U., g.g.A., Rebsortenweinen ohne g.U. und g.g.A. und anderen Weinen 
unterschieden. 

Auf die Unterscheidung zwischen einem vorhandene Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol  bis 
18 %vol und mehr als 18 %vol bis 22 % vol wird verzichtet. 

 

Im Einzelnen ist dabei folgendes zu beachten: 

 

Weine der Warennummmer 2204 29 87 (Marsala, in Behältnissen mit einem Inhalt von > 2 l und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol) 

dürfen als Weine mit g.U. oder g.g.A. weiterhin mit folgender Warennummer angemeldet werden: 

2204 29 87 (Marsala, mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l.) 
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Weine der Warennummern 2204 29 88 (Samos und Muskat de Limnos, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis 18 % vol) 

dürfen als Weine mit g.U. oder g.g.A. weiterhin mit folgender Warennummer angemeldet werden: 

2204 29 88 (Samos und Muskat de Limnos mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2 l) 

 

 

Weine der Warennummern 2204 29 89 (Portwein, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2  l 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von ´mehr als 15 % vol bis 18 % vol) 

dürfen als Weine mit g.U. oder g.g.A. weiterhin mit folgender Warennummer angemeldet werden: 

2204 29 89  (Portwein mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l)  

 

 

Weine der Warennummern 2204 29 91 (Madeira und Moscatel de Setubal, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol) 

sind als Weine mit g.U. oder g.g.A. in folgende Warennummer einzureihen: 

2204 29 85 (Madeira und Moscatel de Setubal mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2l). 

 

 

 

Weine der Warennummern 2204 29 92 (Sherry, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr 2 l und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol) 

sind als Weine mit g.U. oder g.g.A. in folgende Warennummer einzureihen: 

2204 29 86 (Sherry mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l). 
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Weine der Warennummern 2204 29 94 (Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% vol (ausg. Schaumwein, 
Perlwein, Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Port, Madeira, Moscatel de Setubal und Sherry) 

werden nach Beschaffenheit  in folgende Warennummer eingereiht: 

2204 29 90 (Weine mit g.U. oder g.g.A. (ausg. Schaumwein, Perlwein, Madeira, Moscatel de Setubal, 
Sherry, Marsala, Samos, Moscat de Limnos und Port) in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2 l oder mehr)) 

2204 29 91 (Weine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A, nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 94 (Weine (ausg. Weißweine) mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 96 (Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 97 (Weißweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. 
Schaumweine und Perlweine 
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Weine der Warennummern 2204 29 95 (Portwein, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22% vol) 

werden als Weine mit g.U oder g.g.A. in folgende Warennummer eingereiht: 

2204 29 89    ((Portwein mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) eingereiht. 

 

Weine der Warennummern 2204 29 96 (Madeira, Sherry und Moscatel de Setubal, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18 % vol bis 
22 % vol) 

werden als Wein mit g.U oder g.g.A. nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 

2204 29 85 (Madeira und Moscatel de Setubal, mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine) oder 

2204 29 86 (Sherry, mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 
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Weine der Warennummern 2204 29 98 (Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22% vol (ausg. Portwein, Madeira, 
Sherry und Moscatel de Setubal) 

werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 

2204 29 87 (Marsala, mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l ) 

2204 29 88    (Samos und Muskat de Limnos mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2l) 

2204 29 90 (Weine mit g.U. oder g.g.A. (ausg. Schaumwein, Perlwein, Madeira, Moscatel de Setubal, 
Sherry, Marsala, Samos, Moscat de Limnos und Port) in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Beh. 2 l oder 
mehr)) 

2204 29 91 (Weine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A, nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 94 (Weine (ausg. Weißweine) mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 95  (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 96  (Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 97 (Weißweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. 
Schaumweine und Perlweine 
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5.4.4 Warennummer 2204 29 99 

Weine der Warennummern 2204 29 99(Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22% vol) 

werden nach Beschaffenheit in folgende Warennummern eingereiht: 

2204 29 92 (Weine mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22%vol, in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine) 

2204 29 93 (Weißwein mit g.U. oder mit g.g.A, nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 94 (Weine (ausg. Weißweine) mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 95 (Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 29 96 (Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 97 (Weißweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und 
Perlweine)) 

2204 29 98 (Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. 
Schaumweine und Perlweine 
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6 Wiederverwendung von Warennummern aus dem Jahr 2009 
 
 
Wegen der tiefen Gliederung in den Unterpositionen 2204 21 und 2204 29 (Wein aus frischen Weintrauben, 
einschließlich mit Alkohol angereicherter Wein) standen für die Fassung 2010 nicht ausreichend in der 
Vergangenheit noch nicht genutzte Warennummern zur Verfügung. Warennummern aus dem Jahr 2009 werden 
deshalb 2010 mit zum Teil stark verändertem Inhalt wiederverwendet. 
 
In diesem Abschnitt werden die Inhalte dieser Warennummern für das Jahr 2009 denen für das Jahr 2010 
gegenübergestellt und auf den Charakter der inhaltlichen Veränderung hingewiesen: 
 

• Erweiterte Tragweite (Nichtberücksichtigung der Änderung führt in der Regel zu keinem Meldefehler) 
• Vollkommen anderer Inhalt (Nichtberücksichtigung der Änderung führt unweigerlich zu Meldefehlern) 
• Zum großen Teil anderer Inhalt (Nichtberücksichtigung der Änderung kann zu Meldefehlern führen) 

 
Die durch Nichtberücksichtigung der Änderungen entstandenen Meldefehler können nicht an Hand der 
gemeldeten Warennummern erkannt werden, weil diese weiterhin gültig sind. 
 
Die Einreihung der in der Spalte „WA 2009“ beschriebenen Waren in das WA 2010 ist im Abschnitt 5 „Was ist 
bei der Anmeldung von Wein ab dem 1. Januar 2010 bezüglich der Änderungen der Warennummern im 
Einzelnen zu beachten?“ ausführlich beschrieben. 
 
Jede Anführung der Bezeichnung „Wein“ bezieht sich auf Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit 
Alkohol angereicherten Wein und Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol verhindert oder 
unterbrochen worden ist (Warennummern 2204 21 10 bis 2204 29 98 im Jahr 2009; Warennummern 
2204 21 10 bis 2204 29 98 im Jahr 2010). 
 
Jede Anführung von „Perlwein“ bezieht sich auf Wein aus frischen Weintrauben, einschl. mit Alkohol 
angereicherter Wein, in Flaschen mit Schaumweinstopfen, durch besondere Haltevorrichtungen befestigt; Wein 
in anderen Umschließungen und mit einem auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar 
oder mehr, jedoch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20°C (ausg. Schaumwein). 
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WA 2009 WA 2010 

  

2204 21 11 bis 2204 21 78 

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 13 %vol oder weniger 
(ausg. Schaumwein und Perlwein) 

2204 21 11 bis 2204 21 78 

Weine mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in 
der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
15% vol oder weniger 

Die Warennummern werden mit einer erweiterten Tragweite 
(vorhandener Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger)  
wiederverwendet. 

  

2204 21 79 

Weißwein, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 13 %vol oder 
weniger (ausgenommen Schaumwein und 
Perlwein sowie Qualitätsweine bestimmter 
Anbaugebiete 

2204 21 79 

Weißwein mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15 %vol oder weniger, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
(ausgenommen Schaumwein und Perlwein) 

Die Warennummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Es verbleiben von den in der ersten Spalte 
genannten Weinen nur die in der Gemeinschaft erzeugten mit 
g.g.A. in der Warennummer. Dagegen erweitert sich der 
vorhandene Alkohohlgehalt bis 15 %vol. 

  

2204 21 80 

Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt 13% vol oder weniger (ausg. 
Schaumwein, Perlwein, Qualitätsweine 
bestimmter Anbaugebiete und allgemein 
Weißwein) 

2204 21 80 

Weine mit g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder 
weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger 
(ausg. Schaumweine und Perlweine) 

Die Warennummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Es verbleiben von den in der ersten Spalte 
genannten Weinen nur die in der Gemeinschaft erzeugten mit 
g.g.A. in der Warennummer. Dagegen erweitert sich der 
Vorhandene Alkohohlgehalt bis 15 %vol. 

  

2204 21 81 

Qualitätsweißweine aus Tokaj "z.B. Aszu, 
Szamorodni, Máslás, Fordítás", in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% 
vol 

2204 21 81 

Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15%vol oder weniger, in Behältnissen, mit einem Inhalt von 
2l oder weniger, (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 
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WA 2009 WA 2010 

  

2204 21 82 

Qualitätsweißweine bestimmter 
Anbaugebiete, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
13% vol bis 15% vol (ausg. Weine aus Tokaj 
sowie Schaumwein und Perlwein) 

2204 21 82 

Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A (ausg. Weißweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 21 83  

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% 
vol (ausg. Schaumwein, Perlwein und 
allgemein Weißwein) 

2204 21 83  

Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 21 84 

Weißwein, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
13% vol bis 15% vol (ausg. Schaumwein und 
Perlwein sowie Qualitätsweine bestimmter 
Anbaugebiete)  

2204 21 84 

Weine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißwein und 
Rebsortenweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumwein und Perlwein) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 21 85 

Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% 
vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, 
Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete 
und allgemein Weißwein) 

2204 21 85 

Madeira und Moscatel de Setubal, mit g.U. oder g.g.A., in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol bis 22 % vol, 
(ausg. Schaumweine und Perlweine) 

Die Warenummer 2204 21 85 wird mit vollkommen anderem 
Inhalt wiederverwendet. 

  

2204 21 87 

Marsala, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol 

2204 21 87 

Marsala, mit g.U. oder g.g.A., in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 15% vol bis 22% vol, (ausg. Schaumweine und 
Perlweine) 

Die Warenummer wird mit einer erweiterten Tragweite 
wiederverwendet. 
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WA 2009 WA 2010 

  

2204 21 88 

Samos und Muskat de Limnos, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol 

2204 21 88 

Samos und Muskat de Limnos, mit g.U. oder g.g.A in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 
22% vol (ausg. Schaumweine u. Perlweine) 

Die Warenummer wird mit einer erweiterten Tragweite 
wiederverwendet. 

  

2204 21 89 

Port, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol 

2204 21 89 

Port, mit g.U. oder g.g.A., in Behältnissen mit einem Inhalt von 
2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
mehr als 15% vol bis 22% vol (ausg. Schaumweine u. 
Perlweine) 

Die Warenummer wird mit einer erweiterten Tragweite 
wiederverwendet. 

  

2204 21 91 

Madeira und Moscatel de Setubal, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr 15% vol bis 18% vol 

2204 21 91 

Weine ohne g.U. oder g.g.A., mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 15% vol bis 22 %, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2 l oder weniger und (ausg. Schaumweine u. 
Perlweine). 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 21 92 

Sherry, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol 

2204 21 92 

Weine, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 22 %vol, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 21 94 

Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol (ausg. Schaumwein, Perlwein sowie 
Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Port, 
Madeira, Moscatel de Setubal und Sherry) 

2204 21 94 

Wein (ausg. Weißwein) mit g.U. oder g.g.A., nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l 
oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

Die Warennummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Es verbleiben von den in der ersten Spalte 
genannten Weinen nur die nicht in der Gemeinschaft erzeugten 
Weine mit g.U. oder g.g.A. in der Warennummer, die keine 
Weißweine sind. Dagegen gibt es keine Beschränkung des 
Alkoholgehalts. 
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WA 2009 WA 2010 

  

2204 21 95 

Portwein, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
18% vol bis 22% vol  

2204 21 95 

Weiße Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A., nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l 
oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 21 96  

Madeira, Sherry und Moscatel de Setubal, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder 
weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22% 
vol 

2204 21 96  

Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht 
in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 21 98 

Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22% 
vol (ausg. Port, Madeira, Sherry und Moscatel 
de Setubal) 

2204 21 98 

Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißwein und 
Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. 
Schaumweine und Perlweine) 

Die Warennummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Es verbleiben von den in der ersten Spalte 
genannten Weinen nur die nicht in der Gemeinschaft erzeugten 
Weine ohne g.U. oder g.g.A. in der Warennummer, die weder 
Weißweine noch Rebsortenweine sind. Dagegen gibt es keine 
Beschränkung des Alkoholgehalts. 

  

2204 29 11 bis 2204 29 58 

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 
l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 13% vol oder weniger (ausgenommen 
Schaumwein und Perlwein) 

2204 29 11 bis 2204 29 58 

Weine mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in 
der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% 
vol oder weniger 

Die Warennummern werden mit einer erweiterten Tragweite 
(vorhandener Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger)  
wiederverwendet.  

  

2204 29 82  

Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 13% vol bis 15% vol (ausg. 
Schaumwein, Perlwein und allgemein 
Weißwein) 

2204 29 82  

Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißweine) in der 
Gemeinschaft erzeugt mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit e. Inhalt von 
mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 
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WA 2009 WA 2010 

  

2204 29 83 

Weißwein, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr 
als 13% vol bis 15% vol (ausg. 
Qualitätsweine bestimmter 
Anbaugebiete) 

2204 29 83 

Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine.), in der 
Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine 

Die Warenummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Es verbleiben von den in der ersten Spalte 
genannten Weinen nur die in der Gemeinschaft erzeugten ohne 
g.U. und ohne g.g.A (ausgenommen Rebsortenweine) in der 
Warennummer. Dagegen erweitert sich der vorhandene 
Alkohohlgehalt um den Anteil 13 %vol oder weniger. 

  

2204 29 84 

Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 13% vol bis 15% 
vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, 
Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete 
und allgemein Weißwein) 

2204 29 84 

Weine ohne g.U. und g.g.A (ausg. Weißweine und 
Rebsortenweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. 
Schaumweine u. Perlweine) 

Die Warenummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Es verbleiben von den in der ersten Spalte 
nur in der Gemeinschaft erzeugte Weine ohne g.U und ohne 
g.g.A (ausgen. Rebsortenweine) in der Warennummer. Dagegen 
erweitert sich der vorhandene Alkohohlgehalt um den Anteil 
13 %vol oder weniger. 

  

2204 29 87 

Marsala, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol 

2204 29 87 

Marsala mit g.U. oder g.g.A, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
mehr als 15%vol bis 22%vol 

Die Warennummern werden mit einer erweiterten Tragweite 
(vorhandener Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22 %vol)  
wiederverwendet.  

  

2204 29 88 

Samos und Muskat de Limnos, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 
l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 15% vol bis 18% vol 

2204 29 88 

Samos und Muskat de Limnos, mit g.U. oder mit g.g.A., in der 
Gemeinschaft erzeugt, , in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
15%vol bis 22%vol  

Die Warennummern werden mit einer erweiterten Tragweite 
(vorhandener Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22 %vol)  
wiederverwendet.  
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WA 2009 WA 2010 

  

2204 29 89 

Portwein, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol bis 18 % 
vol 

2204 29 89 

Port, mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol 

Die Warennummern werden mit einer erweiterten Tragweite 
(vorhandener Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22 %vol)  
wiederverwendet. 

  

2204 29 91 

Madeira und Moscatel de Setubal, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 15% vol bis 18% vol 

2204 29 91 

Weine ohne g.U. und  g.g.A. in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 29 92 

Sherry, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol 

2204 29 92 

Weine, in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 2l, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 22%vol  

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 29 94 

Wein in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 18% 
vol (ausg. Schaumwein, Perlwein, Marsala, 
Samos, Muskat de Limnos, Port, Madeira, 
Moscatel de Setubal und Sherry) 

 

2204 29 94 

Weine (ausg. Weißweine) mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

Die Warenummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Es verbleiben von den in der ersten Spalte 
genannten Weinen nur die nicht  in der Gemeinschaft erzeugten 
ohne g.U. und ohne g.g.A  (ausgenommen Rebsortenweine) in 
der Warennummer. Dagegen entfällt die Beschränkung auf  
einen bestimmten Alkoholgehalt. 

  

2204 29 95 

Portwein, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 
22%volvol 

2204 29 95 

Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 
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WA 2009 WA 2010 

  

2204 29 96 

Madeira, Sherry und Moscatel de Setubal, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 
2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 18% vol bis 22% vol 

2204 29 96 

Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A.(ausg. Weißweine) nicht in 
der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

Die Warenummer wird mit vollkommen anderem Inhalt 
wiederverwendet. 

  

2204 29 98 

Wein, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von mehr als 18% vol bis 22% 
vol (ausg. Portwein, Madeira, Sherry und 
Moscatel de Setubal) 

2204 29 98 

Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine und 
Rebsortenweine) nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. 
Schaumweine und Perlweine 

Die Warenummer wird mit zum großen Teil anderem Inhalt 
wiederverwendet. Von den in der ersten Spalte genannten 
Weinen verbleiben nur die nicht in der Gemeinschaft erzeugten 
Weine ohne g.U. und ohne g.g.A. (ausgenommen 
Rebsortenweine) in der Warennummer. Dagegen entfällt die 
Beschränkung auf  einen bestimmten Alkoholgehalt. 
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Anhang 1 
 

Gegenüberstellung der Warennummern 2009/2010 
 
 

für die Unterpositionen 2204 10, 2204 21 und 2204 29 
 
 
 
Die Gegenüberstellung berücksichtigt den Regelfall. Sie hat keine Rechtskraft. Die Einreihung muss in jedem 
Fall gemäß der Ausgabe 2010 des WA geprüft werden. Ein „ex“ vor der Warennummer weist darauf hin, dass 
nur auf einen Teil der Warennummer  Bezug genommen wird. 
 
Zum Beispiel bedeutet die Beziehung 2204 21 11 (2009) - ex 2204 21 11 (2010), dass der Inhalt der 
Warennummer 2204 21 11 (2009) nur einem Teil der Warennummer 2204 21 11 (2010) entspricht, die 
sich aus der Warennummer 2204 21 11 (2009) und einem Teil der Warennummer 2204 21 82 (2009) 
zusammensetzt (siehe ex 2204 21 82 (2009) - ex 2204 21 11). 
 
Die Tragweite der Warennummer 2204 21 11 ist um Weine mit einem höheren Alkoholgehalt erweitert worden.  
 
Die Beziehung ex 2204 21 82 (2009) - ex 2204 21 11(2010) bedeutet, dass ein Teil der Warennummer 
2204 21 82 (2009) einem Teil der Warennummer 2204 21 11 (2010) entspricht, weil die Weine der 
Warennummer 2204 21 82 (2009) nach Beschaffenheit auf die Warennummern 220 21 11 bis 2204 21 38 
(2010) aufzuteilen sind, die andererseits auch die Weine mit einem geringeren Alkoholgehalt enthalten. 
 
Im Abschnitt 2 sind die Beziehungen auf der Seite 13 ausführlich beschrieben. 
 
Die Warennummer 2204 21 82 (2009) wird 2010 mit völlig anderem Inhalt wiederverwendet (siehe  
ex 2204 21 80 (2009)  - ex 2204 21 82 (2010)  und  
ex 2204 21 85 (2009)   - ex 2204 21 82 (2010)). 
. 
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 KN2009   KN2010 
ex 2204 10 19  ex 2204 10 93 
ex 2204 10 19  ex 2204 10 94 
ex 2204 10 19  ex 2204 10 96 
ex 2204 10 19  ex 2204 10 98 
ex 2204 10 99  ex 2204 10 93 
ex 2204 10 99  ex 2204 10 94 
ex 2204 10 99  ex 2204 10 96 
ex 2204 10 99  ex 2204 10 98 
ex 2204 21 10   2204 21 06 
ex 2204 21 10   2204 21 07 
ex 2204 21 10   2204 21 08 
ex 2204 21 10   2204 21 09 
 2204 21 11  ex 2204 21 11 
 2204 21 12  ex 2204 21 12 
 2204 21 13  ex 2204 21 13 
 2204 21 17  ex 2204 21 17 
 2204 21 18  ex 2204 21 18 
 2204 21 19  ex 2204 21 19 
 2204 21 22  ex 2204 21 22 
 2204 21 23  ex 2204 21 23 
 2204 21 24  ex 2204 21 24 
 2204 21 26  ex 2204 21 26 
 2204 21 27  ex 2204 21 27 
 2204 21 28  ex 2204 21 28 
 2204 21 32  ex 2204 21 32 
 2204 21 34  ex 2204 21 34 
 2204 21 36  ex 2204 21 36 
 2204 21 37  ex 2204 21 37 
 2204 21 38  ex 2204 21 38 
 2204 21 42  ex 2204 21 42 
 2204 21 43  ex 2204 21 43 
 2204 21 44  ex 2204 21 44 
 2204 21 46  ex 2204 21 46 
 2204 21 47  ex 2204 21 47 
 2204 21 48  ex 2204 21 48 
 2204 21 62  ex 2204 21 62 
 2204 21 66  ex 2204 21 66 
 2204 21 67  ex 2204 21 67 
 2204 21 68  ex 2204 21 68 
 2204 21 69  ex 2204 21 69 
 2204 21 71  ex 2204 21 71 
 2204 21 74  ex 2204 21 74 
 2204 21 76  ex 2204 21 76 
 2204 21 77  ex 2204 21 77 

 KN2009   KN2010 
 2204 21 78  ex 2204 21 78 
ex 2204 21 79  ex 2204 21 79 
ex 2204 21 79  ex 2204 21 81 
ex 2204 21 79  ex 2204 21 83 
ex 2204 21 79  ex 2204 21 93 
ex 2204 21 79  ex 2204 21 95 
ex 2204 21 79  ex 2204 21 97 
ex 2204 21 80  ex 2204 21 80 
ex 2204 21 80  ex 2204 21 82 
ex 2204 21 80  ex 2204 21 84 
ex 2204 21 80  ex 2204 21 94 
ex 2204 21 80  ex 2204 21 96 
ex 2204 21 80  ex 2204 21 98 
 2204 21 81  ex 2204 21 23 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 11 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 12 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 13 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 17 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 18 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 19 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 22 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 24 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 26 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 27 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 28 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 32 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 34 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 36 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 37 
ex 2204 21 82  ex 2204 21 38 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 42 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 43 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 44 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 46 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 47 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 48 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 62 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 66 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 67 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 68 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 69 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 71 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 74 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 76 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 77 
ex 2204 21 83  ex 2204 21 78 
ex 2204 21 84  ex 2204 21 79 
ex 2204 21 84  ex 2204 21 81 
ex 2204 21 84  ex 2204 21 83 
ex 2204 21 84  ex 2204 21 93 
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 KN2009   KN2010 
ex 2204 21 84  ex 2204 21 95 
ex 2204 21 84  ex 2204 21 97 
ex 2204 21 85  ex 2204 21 80 
ex 2204 21 85  ex 2204 21 82 
ex 2204 21 85  ex 2204 21 84 
ex 2204 21 85  ex 2204 21 94 
ex 2204 21 85  ex 2204 21 96 
ex 2204 21 85  ex 2204 21 98 
 2204 21 87  ex 2204 21 87 
 2204 21 88  ex 2204 21 88 
 2204 21 89  ex 2204 21 89 
 2204 21 91  ex 2204 21 85 
 2204 21 92  ex 2204 21 86 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 90 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 91 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 93 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 94 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 95 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 96 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 97 
ex 2204 21 94  ex 2204 21 98 
 2204 21 95  ex 2204 21 89 
ex 2204 21 96  ex 2204 21 85 
ex 2204 21 96  ex 2204 21 86 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 87 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 88 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 90 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 91 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 93 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 94 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 95 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 96 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 97 
ex 2204 21 98  ex 2204 21 98 
ex 2204 21 99   2204 21 92 
ex 2204 21 99  ex 2204 21 93 
ex 2204 21 99  ex 2204 21 94 
ex 2204 21 99  ex 2204 21 95 
ex 2204 21 99  ex 2204 21 96 
ex 2204 21 99  ex 2204 21 97 
ex 2204 21 99  ex 2204 21 98 
 2204 29 11  ex 2204 29 11 
 2204 29 12  ex 2204 29 12 
 2204 29 13  ex 2204 29 13 
 2204 29 17  ex 2204 29 17 
 2204 29 18  ex 2204 29 18 
 2204 29 42  ex 2204 29 42 
 2204 29 43  ex 2204 29 43 
 2204 29 44  ex 2204 29 44 
 2204 29 46  ex 2204 29 46 

 KN2009   KN2010 
 2204 29 47  ex 2204 29 47 
 2204 29 48  ex 2204 29 48 
 2204 29 58  ex 2204 29 58 
 2204 29 62  ex 2204 29 79 
 2204 29 64  ex 2204 29 79 
ex 2204 29 65  ex 2204 29 79 
ex 2204 29 65  ex 2204 29 81 
ex 2204 29 65  ex 2204 29 83 
ex 2204 29 65  ex 2204 29 93 
ex 2204 29 65  ex 2204 29 95 
ex 2204 29 65  ex 2204 29 97 
 2204 29 71  ex 2204 29 80 
 2204 29 72  ex 2204 29 80 
ex 2204 29 75  ex 2204 29 80 
ex 2204 29 75  ex 2204 29 82 
ex 2204 29 75  ex 2204 29 84 
ex 2204 29 75  ex 2204 29 94 
ex 2204 29 75  ex 2204 29 96 
ex 2204 29 75  ex 2204 29 98 
 2204 29 77  ex 2204 29 11 
ex 2204 29 78  ex 2204 29 12 
ex 2204 29 78  ex 2204 29 13 
ex 2204 29 78  ex 2204 29 17 
ex 2204 29 78  ex 2204 29 18 
ex 2204 29 82  ex 2204 29 42 
ex 2204 29 82  ex 2204 29 43 
ex 2204 29 82  ex 2204 29 44 
ex 2204 29 82  ex 2204 29 46 
ex 2204 29 82  ex 2204 29 47 
ex 2204 29 82  ex 2204 29 48 
ex 2204 29 82  ex 2204 29 58 
ex 2204 29 83  ex 2204 29 79 
ex 2204 29 83  ex 2204 29 81 
ex 2204 29 83  ex 2204 29 83 
ex 2204 29 83  ex 2204 29 93 
ex 2204 29 83  ex 2204 29 95 
ex 2204 29 83  ex 2204 29 97 
ex 2204 29 84  ex 2204 29 80 
ex 2204 29 84  ex 2204 29 82 
ex 2204 29 84  ex 2204 29 84 
ex 2204 29 84  ex 2204 29 94 
ex 2204 29 84  ex 2204 29 96 
ex 2204 29 84  ex 2204 29 98 
 2204 29 87  ex 2204 29 87 
 2204 29 88  ex 2204 29 88 
 2204 29 89  ex 2204 29 89 
 2204 29 91  ex 2204 29 85 
 2204 29 92  ex 2204 29 86 
ex 2204 29 94  ex 2204 29 90 
ex 2204 29 94  ex 2204 29 91 
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 KN2009   KN2010 
ex 2204 29 94  ex 2204 29 94 
ex 2204 29 94  ex 2204 29 95 
ex 2204 29 94  ex 2204 29 96 
ex 2204 29 94  ex 2204 29 97 
ex 2204 29 94  ex 2204 29 98 
 2204 29 95  ex 2204 29 89 
ex 2204 29 96  ex 2204 29 85 
ex 2204 29 96  ex 2204 29 86 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 87 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 88 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 90 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 91 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 93 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 94 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 95 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 96 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 97 
ex 2204 29 98  ex 2204 29 98 
ex 2204 29 99   2204 29 92 
ex 2204 29 99  ex 2204 29 93 
ex 2204 29 99  ex 2204 29 94 
ex 2204 29 99  ex 2204 29 95 
ex 2204 29 99  ex 2204 29 96 
ex 2204 29 99  ex 2204 29 97 
ex 2204 29 99  ex 2204 29 98 
 



Anhang 2 
 

Auszug 
aus dem 

Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatisik 
(Ausgabe 2010) 
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Zur besseren Verständlichkeit sind einigen Zeilen Kommentare in Kursivschrift beigefügt. Diese gehören nicht zum offiziellen 
Text des WA) 
 

Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit Alkohol ange-
reicherter Wein; Traubenmost, ausgenommen solcher der Position 
20.09: 

  

− Schaumwein:   
   

 − − Wein mit geschützter  Ursprungsbezeichnung (g.U.):   
− − − Champagner ......................................................................................  2204 10 11 I 

 − − − Asti spumante ...................................................................................  2204 10 91 I 
 − − − anderer ..............................................................................................  2204 10 93 I 
 − − Wein mit geschützter  geografischer Angabe (g.g.A.)  ............................  2204 10 94 I 
 − − andere Rebsortenweine ........................................................................  2204 10 96 I 
 − − anderer .................................................................................................  2204 10 98 I 

    

− anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz von Alkohol 
verhindert oder unterbrochen worden ist: 

  

   
− − in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger:   
   

 − − − Wein, ausgenommen Wein der Unterposition 2204 10, in Flaschen mit 
Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befes-
tigt sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes 
Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, je-
doch weniger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C 
„Perlwein“: 

  

 − − − − Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) ............................  2204 21 06 I 
 − − − − Wein mit gschützter geografischer  Angabe (g.g.A.) .............................  2204 21 07 I 
 − − − − andere Rebsortenweine .......................................................................  2204 21 08 I 
 − − − − anderer .................................................................................................  2204 21 09 I 

    

− − − andere (sogenannte Stille Weine):   
   

 − − − − In der Gemeinschaft erzeugt:   
    

 − − − − − mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 %vol oder weniger:   
    

 − − − − − − Wein mit geschützer Ursprungsbezeichnung (g.U.):   
    

 − − − − − − − Weißwein:   
 − − − − − − − −   Alsace (Elsass) ....................................................................  2204 21 11 I 
 − − − − − − − −   Bordeaux .............................................................................  2204 21 12 I 
 − − − − − − − −   Bourgogne (Burgund) ..........................................................  2204 21 13 I 
 − − − − − − − −   Val de Loire .........................................................................  2204 21 17 I 
 − − − − − − − −   Mosel ..................................................................................  2204 21 18 I 
 − − − − − − − −   Pfalz ....................................................................................  2204 21 19 I 
 − − − − − − − −   Rheinhessen .......................................................................  2204 21 22 I 
 − − − − − − − −   Tokay ...................................................................................  2204 21 23 I 
 − − − − − − − −   Lazio ....................................................................................  2204 21 24 I 
 − − − − − − − −   Toscana ...............................................................................  2204 21 26 I 
 − − − − − − − −   Trentino (Trentin), Alto Adige (Südtirol) und Friuli ................  2204 21 27 I 
 − − − − − − − −   Veneto .................................................................................  2204 21 28 I 
 − − − − − − − −   Vinho Verde .........................................................................  2204 21 32 I 
 − − − − − − − −   Penedés ..............................................................................  2204 21 34 I 
 − − − − − − − −   Rioja ....................................................................................  2204 21 36 I 
 − − − − − − − −   Valencia ..............................................................................  2204 21 37 I 
 − − − − − − − −   andere .................................................................................  2204 21 38 I 



Warenbezeichnung Warennummer 
Besondere 
Maßeinheit 
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 − − − − − − − andere (z.B. Rotweine, Roséweine):   
 − − − − − − − −   Bordeaux .............................................................................  2204 21 42 I 
 − − − − − − − −   Bourgogne (Burgund) ..........................................................  2204 21 43 I 
 − − − − − − − −   Beaujolais ...........................................................................  2204 21 44 I 
 − − − − − − − −   Côtes-du-Rhône ...................................................................  2204 21 46 I 
 − − − − − − − −   Languedoc-Roussillon .........................................................  2204 21 47 I 
 − − − − − − − −   Val de Loire .........................................................................  2204 21 48 I 
 − − − − − − − −   Piemonte (Piemont) .............................................................  2204 21 62 I 
 − − − − − − − −   Toscana ...............................................................................  2204 21 66 I 
 − − − − − − − −   Trentino (Trentin) und Alto Adige (Südtirol) .........................  2204 21 67 I 
 − − − − − − − −   Veneto .................................................................................  2204 21 68 I 
 − − − − − − − −   Dão, Bairrada und Douro .....................................................  2204 21 69 I 
 − − − − − − − −   Navarra ................................................................................  2204 21 71 I 
 − − − − − − − −   Penedés ..............................................................................  2204 21 74 I 
 − − − − − − − −   Rioja ....................................................................................  2204 21 76 I 
 − − − − − − − −   Valdepeñas .........................................................................  2204 21 77 I 
 − − − − − − − −   andere .................................................................................  2204 21 78 I 

    

 − − − − − − Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.):   
 − − − − − − − Weißwein ..............................................................................  2204 21 79 I 
 − − − − − − − andere (z.B. Rotweine, Roséweine) .........................................  2204 21 80 I 

    
 − − − − − − andere Rebsortenweine:   
 − − − − − − − Weißwein ..............................................................................  2204 21 81 I 
 − − − − − − − andere (z.B. Rotweine, Roséweine) ........................................  2204 21 82 I 

    

 − − − − − − andere:   
 − − − − − − − Weißwein ..............................................................................  2204 21 83 I 
 − − − − − − − andere  (z.B. Rotweine, Roséweine) ........................................  2204 21 84 I 

    

 − − − − − mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 
22 %vol: 

  

    
 − − − − − − Wein mit geschützer Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit 

geschützter geografischer Angabe (g.g.A.): 
  

    
 − − − − − − − Madeira und Moscatel de Setubal .........................................  2204 21 85 I 
 − − − − − − − Sherry ...................................................................................  2204 21 86 I 
 − − − − − − − Marsala .................................................................................  2204 21 87 I 
 − − − − − − − Samos und Muskat de Limnos ..............................................  2204 21 88 I 
 − − − − − − − Port .......................................................................................  2204 21 89 I 
 − − − − − − − andere ...................................................................................  2204 21 90 I 

    
 − − − − − − andere (ohne g.U. oder g.g.A) ...................................................  2204 21 91 I 

    
 − − − − − mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22 %vol .....  2204 21 92 I 

    

 − − − − andere (nicht in der Gemeinschaft erzeugt):   
    

 − − − − − Wein mit geschützer Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit 
geschützter geografischer Angabe (g.g.A.): 

  

 − − − − − − Weißwein .................................................................................  2204 21 93 I 
 − − − − − − andere (z.B. Rotweine, Roséweine) ...........................................  2204 21 94 I 

    
 − − − − − andere Rebsortenweine:   
 − − − − − − Weißwein .................................................................................  2204 21 95 I 
 − − − − − − andere  (z.B. Rotweine, Roséweine) ...........................................  2204 21 96 I 

    

 − − − − − andere:   
 − − − − − − Weißwein .................................................................................  2204 21 97 I 
 − − − − − − andere  (z.B. Rotweine, Roséweine) ...........................................  2204 21 98 I 



Warenbezeichnung Warennummer 
Besondere 
Maßeinheit 
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− − andere (in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l):   
− − − Wein, ausgenommen Wein der Unterpositionen 2204 10, in Flaschen mit 

Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt 
sind; Wein in anderen Umschließungen, mit einem auf gelöstes Kohlen-
dioxid zurückzuführenden Überdruck von 1 bar oder mehr, jedoch weni-
ger als 3 bar, gemessen bei einer Temperatur von 20 °C („Perlwein“) 

 
 
 
 

2204 29 10 

 
 
 
 
I 

   
 − − − andere (sogenannte „Stille Weine“):   
................    

 − − − − In der Gemeinschaft erzeugt:   
............    

 − − − − − mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15 %vol oder weniger:   
.........    

 − − − − − − Wein mit geschützer Ursprungsbezeichnung (g.U.):   
.........    

 − − − − − − − Weißwein:   
 − − − − − − − −   Tokay ...................................................................................  2204 29 11 I 
 − − − − − − − −   Bordeaux .............................................................................  2204 29 12 I 
 − − − − − − − −   Bourgogne (Burgund) ..........................................................  2204 29 13 I 
 − − − − − − − −   Val de Loire .........................................................................  2204 29 17 I 
 − − − − − − − −   andere  ................................................................................  2204 29 18  

I 
 − − − − − − − andere (z.B. Rotweine, Roséweine):   
 − − − − − − − −   Bordeaux .............................................................................  2204 29 42 I 
 − − − − − − − −   Bourgogne (Burgund) ..........................................................  2204 29 43 I 
 − − − − − − − −   Beaujolais ...........................................................................  2204 29 44 I 
 − − − − − − − −   Côtes-du-Rhône ...................................................................  2204 29 46 I 
 − − − − − − − −   Languedoc-Roussillon .........................................................  2204 29 47 I 
 − − − − − − − −   Val de Loire .........................................................................  2204 29 48 I 
 − − − − − − − −   andere .................................................................................  2204 29 58 I 

    
 − − − − − − Wein mit geschützer geografischer Angabe (g.g.A.):   
 − − − − − − − Weißwein ..............................................................................  2204 29 79 I 
 − − − − − − − andere (z.B. Rotweine, Roséweine) ........................................  2204 29 80 I 

    

 − − − − − − andere Rebsortenweine:   
 − − − − − − − Weißwein ..............................................................................  2204 29 81 I 
 − − − − − − − andere  (z.B. Rotweine, Roséweine) ........................................  2204 29 82 I 

    
 − − − − − − andere:   
 − − − − − − − Weißwein ..............................................................................  2204 29 83 I 
 − − − − − − − andere  (z.B. Rotweine, Roséweine) ........................................  2204 29 84 I 

    

 − − − − − mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 
22 %vol: 

  

    
 − − − − − − Wein mit geschützer Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit 

geschützter geografischer Angabe (g.g.A.): 
  

    
 − − − − − − − Madeira und Moscatel de Setubal..........................................  2204 29 85 I 
 − − − − − − − Sherry ...................................................................................  2204 29 86 I 
 − − − − − − − Marsala .................................................................................  2204 29 87 I 
 − − − − − − − Samos und Muskat de Limnos ..............................................  2204 29 88 I 
 − − − − − − − Port .......................................................................................  2204 29 89 I 
 − − − − − − − andere ...................................................................................  2204 29 90 I 

    

 − − − − − − andere  (ohne g.U. oder g.g.A) ..................................................  2204 29 91 I 
    

 − − − − − mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22 %vol .....  2204 29 92 I 
    

 − − − − andere (nicht in der Gemeinschaft erzeugt)::   
    

 − − − − − Wein mit geschützer Ursprungsbezeichnung (g.U.) oder mit 
geschützter geografischer Angabe (g.g.A.): 

  

 − − − − − − Weißwein .................................................................................  2204 29 93 I 
 − − − − − − andere  (z.B. Rotweine, Roséweine) ...........................................  2204 29 94 I 

    
 − − − − − andere Rebsortenweine:   
 − − − − − − Weißwein .................................................................................  2204 29 95 I 
 − − − − − − andere  (z.B. Rotweine, Roséweine) ...........................................  2204 29 96 I 
 − − − − − andere:   
 − − − − − − Weißwein .................................................................................  2204 29 97 I 
 − − − − − − andere ......................................................................................  2204 29 98 I 
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Anhang 3 

Liste der gültigen Warennummern 2010 
für die Unterpositionen 2204 10, 2204 21 und 2204 29 

 
Warennummer 

2010 
Warenbezeichnung 

2010 

2204 10 11  Champagner 

2204 10 91 Asti Spumante 

2204 10 93 Schaumwein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (ausg. Champagner und Asti spumante) 

2204 10 94 Schaumwein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) 

2204 10 96 Rebsortenschaumwein ohne g.U. und g.g.A. 

2204 10 98 Schaumwein ohne g.U., ohne g.g.A.(ausgenommen Rebsortenschaumwein) 

2204 21 06 Perlweine mit g.U., in Behältnissen, mit einem Inhalt von 2l oder weniger 

2204 21 07 Perlweine mit g.g.A., in Behältnissen, mit einem Inhalt von 2l oder weniger 

2204 21 08 Perlweine ohne g.U. und ohne g.g.A. der Unterkategorie Rebsortenweine, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2l oder weniger 

2204 21 09 Perlweine ohne g.U. und ohne g.g.A. (ausg. Weine der Unterkategorie Rebsortenweine) in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger 

2204 21 11  Weißweine aus dem Elsass mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 12 Weiße Bordeauxweine mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 13 Weiße Burgunderwein mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 17 Weißwein aus dem Val de Loire mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 
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2204 21 18 Weißer Moselwein mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 19 Weißer Pfalzwein mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 22 Weiße Rheinhessenweine mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 23 Wein aus Tokaj (Tokajer) mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 24 Weißweine aus Lazio mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 26 Weißweine aus der Toskana mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 27 Weißweine aus Trentino (Trentin) und Alto Adige (Südtirol) und Friuli mit g.U. (ausgenommen 
Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 28 Weißweine aus Veneto mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 32 Weißer Vinjo Verde mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 34 Weißweine aus Penedés mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 36 Weißweine aus Rioja mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 37 Weißwein aus Valencia mit g.U.(ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 38 Weißweine mit g.U. (ausgenommen Weine der Warennummern 2204 21 11 bis 2204 21 37, 
Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 42 Bordeauxweine mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 43 Burgunderwein mit g.U. (ausgenommen Weißwein , Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 44 Beaujolais mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 



 

Statistisches Bundesamt, Auswirkungen der neuen Weinmarktordnung auf das WA 2010 46 
 

2204 21 46 Wein der Côte-du-Rhone mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in 
der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 47 Wein aus Languedoc-Roussilon mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und 
Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 48 Weine aus dem Val de Loire mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), 
in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 62 Wein aus dem Piemont mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in 
der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 66 Wein aus der Toskana mit g.U. (ausgenommen Weißwein,Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 67 Wein aus Trentino (Trentin) und Alto Adige (Südtirol) und Friuli mit g.U. (ausgenommen 
Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol 
oder weniger 

2204 21 68 Wein aus Veneto mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 69 Wein aus Dao, Bairrada und Douro mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und 
Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 71 Wein aus Navarra mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 74 Wein aus Penedés mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 76 Weine aus Rioja aus dem Elsass mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und 
Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger 
und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 77 Wein aus Valdepenas mit g.U.(ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 21 78 Wein mit g.U. (ausgenommen Weine der Warennummern 2204 21 42 bis 2204 21 77, 
Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

 2204 21 79 Weißwein mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
15 %vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger (ausgenommen 
Schaumwein und Perlwein) 

2204 21 80 Weine mit g.g.A. (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen 
Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger 
(ausg. Schaumweine und Perlweine) 
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2204 21 81 Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen, mit einem Inhalt von 
2l oder weniger, (ausg. Schaumwein und Perlwein) 

2204 21 82 Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A (ausg. Weißweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein). 

2204 21 83 Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein. 

2204 21 84 Weine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein). 

2204 21 85 Madeira und Moscatel de Setubal mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15% vol bis 22 % vol, (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 21 86 Sherry mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 
l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol bis 22 % vol, (ausg. 
Schaumweine und Perlweine) 

2204 21 87 Marsala, mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 22% 
vol, (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 21 88 Samos und Muskat de Limnos, in der Gemeinschaft erzeugt, mit g.U. oder g.g.A in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von mehr als 15% vol bis 22% vol (ausg. Schaumweine u. Perlweine) 

2204 21 89 Port, mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l 
oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 22% vol 
(ausg. Schaumweine u. Perlweine) 

2204 21 90 Wein mit g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
2 l oder weniger und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15% vol bis 22% vol 
(ausg. Schaumweine u. Perlweine) 

2204 21 91 Weine ohne g.U. oder g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, einem vorhandenen Alkoholgehalt 
von 15% vol bis 22 %, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger und (ausg. 
Schaumweine u. Perlweine). 

2204 21 92 Weine, in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 
22 %vol, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine) 

2204 21 93 Weißwein mit g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 21 94 Wein (ausg. Weißwein) mit g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen 
mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine)) 

2204 21 95 Weiße Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumwein und Perlwein) 
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2204 21 96  Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine. 

2204 21 97 Weißweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 21 98 Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißwein und Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft 
erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 2l oder weniger (ausg. Schaumweine und 
Perlweine) 

2204 29 11  Weißweine aus Tokaj (Tokajer) mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 12 Weiße Bordeauxweine mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 13 Weiße Burgunderwein mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 17 Weißwein aus dem Val de Loire mit g.U. (ausgenommen Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 18 Weißwein g.U. (ausgenommen Tokajer, Bordeauxweine, Burgunderwein, Wein aus dem Val de 
Loire,  Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem 
Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 42 Bordeauxweine mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 43 Burgunderwein mit g.U. (ausgenommen Weißwein , Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 44 Beaujolais mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 46 Wein der Côte-du-Rhone mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), in 
der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 47 Wein aus Languedoc-Roussilon mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und 
Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und 
mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 48 Weine aus dem Val de Loire mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Schaumweine und Perlweine), 
in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder weniger 

2204 29 58 Wein mit g.U. (ausgenommen Weißwein, Weine der Warennummern 2204 29 42 bis 
2204 29 48, Schaumweine und Perlweine), in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2 l und mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15% vol oder 
weniger 

2204 29 79 Weißwein mit g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine 
und Perlweine) 
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2204 29 80 Wein (ausgenommen Weißwein)mit g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 81 Weiße Rebsortenweine ohne g.U und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 82  Rebsortenweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine) in der Gemeinschaft erzeugt mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit e. Inhalt von 
mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine). 

2204 29 83 Weißwein ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Rebsortenweine.), in der Gemeinschaft erzeugt, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine 

2204 29 84 Weine ohne g.U. und g.g.A (ausg. Weißweine und Rebsortenweine), in der Gemeinschaft 
erzeugt, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 15%vol oder weniger, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine u. Perlweine) 

2204 29 85 Madeira und Moscatel de Setubal mit g.U. oder g.g.A, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol 

2204 29 86 Sherry mit g.U. oder g.g.A, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol 

2204 29 87 Marsala mit g.U. oder g.g.A, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol 

2204 29 88 Samos und Muskat de Limnos, mit g.U. oder mit g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, , in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
mehr als 15%vol bis 22%vol  

2204 29 89 Port, mit g.U. oder mit g.g.A, in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt 
von mehr als 2l, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15 %vol bis 22 %vol 

2204 29 90 (Weine mit g.U. oder g.g.A. (ausg. Schaumwein, Perlwein, Madeira, Moscatel de Setubal, 
Sherry, Marsala, Samos, Moscat de Limnos und Port), in der Gemeinschaft erzeugt, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol, in Beh. 2 l oder mehr)) 

2204 29 91 Weine ohne g.U. und g.g.A., in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von 
mehr als 2l, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 15%vol bis 22%vol 

2204 29 92 Weine, in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l, mit 
einem vorhandenen Alkoholgehalt von mehr als 22%vol  

2204 29 93 Weißweine mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit 
einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 94 Weine (ausg. Weißweine) mit g.U. oder mit g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 95 Weiße Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A., nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 

2204 29 96 Rebsortenweine ohne g.U. und g.g.A. (ausg. Weißweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, in 
Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2 l (ausg. Schaumweine und Perlweine) 
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2204 29 97 Weißweine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Rebsortenweine), nicht in der Gemeinschaft erzeugt, 
in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine und Perlweine 

2204 29 98 Weine ohne g.U. oder g.g.A. (ausg. Weißweine und Rebsortenweine), nicht in der 
Gemeinschaft erzeugt, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 2l (ausg. Schaumweine 
und Perlweine 

 




